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Das Bundesgesetz iiber das Mindestalter der Arbeitnehmer
und die Miidchenerziehung (9. Schuljahr)

Kurzbericht iiber den Wochenendkurs vom 6., 7. und 8. April 1940 in Ziirich. Ver-
anstaltende Vereine : Schweiz. Verein der Gewerbe- und Hauswirtschaftslehrerinnen,
Schweizerischer Lehrerinnenverein, Schweiz. Arbeitslehrerinnenverein. Kursprasidentin :

Hedwig Fisch, Moosbriickstrasse 1. St. Gallen.

Das mit dem 1. Marz 1940 in Kraft getretene Bundesgesetz iiber das
Mindestalter der Arbeitnehmer stellt Kantone und Lehrerschaft vor zum
Teil neue, zum Teil bereits in Angriff genommene Aufgaben. Tatsache ist,
dass sich durch dieses Gesetz, zu dessen Inkrafisetzung den Kantonen bis
1942 Zeit gelassen wird, fiir die Jugend eine Liicke auftut zwischen Schul-
austritt und Eintrittsmoglichkeit ins Erwerbsleben, und die Frage, mit der
sich Erziehungsdepartemente und Lehrerschaft nun zu befassen haben,
lautet : Wie soll diese Liicke ausgefiillt werden ?

Wie soll die Liicke fir unsere Midchen nutzbringend und segensreich
ausgebaut werden, um auch ihnen das so notige und von demjenigen der
Knaben doch in vielem abweichende Riistzeug fiir die Anforderungen ihres
spateren Lebens mitzugeben, war die Hauptfrage dieses Wochenendkurses.
Festzuhalten ist, dass es sich in allen Ausfithrungen um diejenigen Mid-
chen handelt, die gleich nach Schulschluss ins Erwerbsleben hinauszutreten
haben, im Unterschied zu denjenigen, die weiter in der Schule verbleiben
konnen und oft das gleiche Ziel wie die Knaben vor Augen haben.

Der Wochenendkurs wollte keinerlei Beschliisse fassen, wohl aber all-
gemein orientieren und Richtlinien iiber hesiechende und neu zu schaffende
Bildungsmoglichkeiten fiir unsere Madchen aufstellen.

Frl. Dr. Dora Schmidt, Adjunktin des Bundesamtes fiir Industrie, Ge-
werbe und Arbeit in Bern, eroffnete die starkbesuchte Tagung, an der auch
Erziehungsdirektoren von Ziirich, Glarus, Zug, Baselstadt und Baselland ver-
treten waren, mit einem einleitenden Referat: « Das Bundesgesetz iiber
das Mindestalter der Arbeitnehmer », in welchem sie feststellte, dass das
Mindestaltergesetz als ein bescheidener Fortschritt auf dem Gebiete des
Arbeiterschutzes, inshesondere des Schutzes der jungsten Arbeiter, zu
charakterisieren sei. Die Eidgenossenschaft hat das Mindestalter fir Indu-
strie, Gewerbe, Heimarbeit, Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Vergni-
gungsstatten grundsitzlich auf 15 Jahre angesetzt. Den Kantonen ist es
vorbehalten, iiberall dort noch Mindestaltervorschriften aufzustellen, wo
der Bund aus verfassungsmissigen Griinden nicht legiferierte, also in Land-
und Forstwirtschaft, Hauswirtschaft und in den nicht gewerbsmaéssig be-
triecbhenen Anstalten. Ferner konnen die Kantone die Arbeiten vor dem
vollendeten 15. Altersjahr ginzlich verbieten oder von einer hesonderen
Erlaubnis abhingig machen. Auch konnen sie hohere Mindestalter als
15 Jahre fiir eine Reihe von Berufen mit besonderer Gefahrdung, wie das
Gast- und Wirtschaftsgewerbe usf., einfithren, sofern dies nicht schon ge-
schehen ist.

Frl. Dr. H. Schaeffer, stiadtische Berufsberaterin, St. Gallen, sprach
iiber : « Die Auswirkung des Gesetzes fiir die weibliche Jugend » und
hetonte, dass die Berufsheratung ein besonderes Interesse am Mindestalter-
gesetz habe, das die Jugendlichen vor den korperlichen, seelisch-charakter-
lichen und beruflichen Schidden eines allzu frithen Eintrittes ins Erwerbs-
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leben bewahren will. Mit der Berufsreife steht es bei den Vierzehnjihrigen
meist noch schlimm. Aufgabe der Berufsheratung ist es, die Jugend vor
Irrtiimern zu bewahren und sie iiber alle in Frage kommenden Berufe
griindlich aufzukléren.

Das Mindestaltergesetz wird nun iiberall dort, wo die kantonale Schul-
pflicht nicht bis zum vollendeten 15. Altersjahr reicht — also in der Mehr-
zahl der Kantone mit etwa 60 % der schweizerischen Wohnbevolkerung —
cine Liicke schaffen zwischen Schulaustritt und Eintritt ins Erwerbsleben,
abgesehen von den grossen Gebieten der Landwirtschaft und des Haus-
dienstes, wo der Bund keine Gesetzgebungskompetenz besitzt.

Die Ideallosung vom Standpunkt des Berufsberaters wire das obliga-
torische 9. Schuljahr auf werktitiger Grundlage, mit stark hauswirtschaft-
licher Pragung, aber ohne Vernachlassigung der allgemeinbildenden Facher.

Die Sonntagvormittagtagung eroffnete Frl. Dr. Ch. Ragaz, Lehrerin
an der Gewerbeschule Ziirich, mit einem Referat: « Die Frau in der Volks-
gemeinschaft », wobei sie betonte, dass im Miadchen das Bewusstsein der
Verbundenheit mit der Volksgemeinschaft zu wecken, eines der Ziele der
Miadchenerziehung sein soll, sowohl um der Madchen, als um der Volks-
gemeinschaft willen.

Ein Blick auf die Gegenwart zeigt, dass in jenen Berufs- und Industrie-
zweigen, die gut organisiert sind, in der Regel bessere Arbeitshedingungen
hestehen. Schlecht organisiert sind vor allem die frauenreichen Berufe und
Industriezweige. Es fehlt den Frauen oft an der Bereitwilligkeit, sich einer
erosseren Gemeinschaft anzuschliessen und die Opfer zu bringen, die sie
fordert. Es wire eine Aufgabe der Erziehung, diese Bereitwilligkeit zu
wecken, um den Miadchen zu zeigen, wie bedeutungsvoll gerade fur sie der
Schutz ist. der ihnen aus dieser Gemeinschaft erwachst.

Wir konnen den Miadchen, die den Schritt ins Erwachsenenleben tun,
nichts Besseres mitgeben, als wenn wir sie vor die grossen Aufgaben der
Volksgemeinschaft stellen und ihnen dazu verhelfen, dass sie die Leiden
und Freuden erfahren, die jener warten, die sich selbst vergessen ob einer
Sache, die grosser ist als sie.

Aus langjdahrigen Erfahrungen praktischen Erlebens schopfend, sprach
als zweite Referentin des Vormittags Marta Schmid, Priésidentin des
Schweizerischen Lehrerinnenvereins, Ziirich-Hongg, iiber : « Einige Richt-
linien iiber die Erziehung der Middchen im 9. Schuljahr » und forderte :
Ein neuntes Schuljahr ist an die Volksschule anzuschliessen, Geschlechter-
trennung muss verlangt und der Unterricht in der Hauptsache in die Hand
einer Lehrerin gelegt werden.

Das neunte Schuljahr hat die Schiilerinnen, bei aller Forderung nach
einer gewissen Allgemeinbildung, auf ihren Eintritt in das Leben der Er-
wachsenen vorzubereiten und so die Briicke zu bilden, die von der Kind-
heit ins tatige Erwerbsleben fiihrt.

In enger Zusammenarbeit der verschiedenen Lehrkrifte miissten ali-
gemeinbildende Fiacher, Hauswirtschaft, Hausarbeit zu einem harmonischen
Unterrichtsganzen geformt und durch geniigende Turnstunden auch der
korperlichen Ertiichtigung alle Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Das Problem der Jungmaidchenerziehung ist nicht nur Sache der
Lehrerinnen, sondern es geht die Frauen iiberhaupt an. Wenn sie daran
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gehen, fiir die Frau vermehrten Anteil an der Ausgestaltung unseres Staats-
wesens zu verlangen, so diirfen sie nicht vergessen, dass nur eine dazu er-
zogene Frau etwas Rechtes damit anzufangen weiss.

Die einseizende Diskussion warf weitere Fragen auf, die mit den
Midchen behandelt werden sollten, so: Gute und schlechte Reklame,
Massensuggestion, Bedeutung der Versicherung, die Schweizerfrau im
Dienste der Landesversorgung. Patriotismus besteht sehr oft darin, die
Gletscher und Berge zu lieben — verfeinerter Patriotismus unterstiitzt die
Heimat durch richtigen Verbrauch. Erziehen wir die jungen Médchen zur
wahren Einordnung in die Volksgemeinschaft.

Am Vormittag des letzten Kurstages orientierten drei aufschlussreiche
Kurzreferate iiber « Bestehende Bildungsmoglichkeiten nach dem 8. Schul-
jahr », und zwar referierte Frl. Jeanne Jacot, Grandson, iiber die Ver-
hiltnisse in der Westschweiz, Frl. M. Odermatt, Sekretarin der Zen:ral-
stelle des Katholischen Frauenbundes, Luzern, iiber die Innerschweiz, und
Frl. E. Locher, kantonale Arbeitsschulinspektorin, St. Gallen, uber die Ost-
schweiz.

Das Schlussreferat fiel Frl. Alice Uhler, Vorsteherin der Abteilung
Hauswirtschaft an der Gewerbeschule Ziirich zu. Thema : « Grundsitzliches
iiber die Gestaltung des 9. Schuljahres fiir Mddchen ». Frl. Uhler stellte
folgende Forderungen und Wiinsche auf : Das 9. Schuljahr muss obliga-
torisch sein. :

Der Lehrplan soll sich um einen zentralen Gedanken aufbauen. Als
solchen muss die Hauswirtschaft angesprochen werden, da sowohl die spa-
" tere Erwerbsarbeit dieser Gruppe Midchen, als auch die Ehe — iiberhaupt
die Stellung der Frau im Volksganzen nach dieser Seite hin orientiert ist.
Daher ist keine Co-Education mehr moglich auf dieser Schulstufe.

Die Schweizer Heimat soll den Miadchen nicht nur lieb, sondern in
ihren wirtschaftlichen Bedingungen und ihrem politischen Aufbau vertraut
gemacht werden.

Der Ausbildung der Lehrerinnen fiir diese neue Schulstufe ist die aller-
grosste Aufmerksamkeit zu schenken.

Die lebhaft beniitzte Schlussdiskussion war sich darin einig, dass eine
Ausgestaltung des Unterrichtes im Sinne der verschiedenen Referentinnen
fiir unsere Miadchen &dusserst segensreich sein miisste. Dass auch der glar-
nerische Schuldirektor fur Geschlechtertrennung auf der Oberstufe der
Primarschule eintrat, freute allgemein. Die Diskussion zeigte aber auch,
dass um dieses von Lehrerinnen zu fithrende obligatorische 9. Schuljahr
noch mancher Kampf entbrennen wird, in dem es heisst fiir das Recht und
die Notwendigkeit einer guten Sache mit ganzer Kraft einstehen und um
des Grossen willen, um das es geht — die Zukunft unserer Madchen —
eigene Wiinsche und Interessen zuriickzustellen. Nur wenn in unvorein-
genommener Zusammenarbeit von Schweizermannern und -frauen dies
moglich sein wird, kann das geplante 9. Schuljahr fiir unsere Miadchen das
werden, was der Versammlung am Schlusse dieser allseitig orientierenden
Tagung als Idealbild so recht eindrucksvoll vor Augen stand. Olga Meyer.

(Der ungekurzte Kurshericht erscheint als Beilage im Fachblatt des Schweizerischen
Vereins der Gewerbe- und Hauswirtschaftslehrerinnen « Die Frauenschule ». Verlag Miiller,

Werder & Co., Ziirich.)
268



	Das Bundesgesetz über das Mindestalter der Arbeitnehmer und die Mädchenerziehung (9. Schuljahr) : Kurzbericht über den Wochenendkurs vom 6., 7. und 8. April 1940 in Zürich

